
Gelten "normale" Arbeitnehmerrechte für Lehrkräfte
nicht?
Beitrag von „jotto-mit-schaf“ vom 9. Juli 2012 08:14

Nur kurz, da Baby auf dem Arm: Zumindest die Sache der elterlichen Missgunst (oder wie man
es nennen mag) kann ich für die (oder meine) Realschule bestätigen. Kollegium war super, aber
von Eltern kam tatsächlich mal was wie "Sind sie etwa SCHON WIEDER schwanger?" Ja geht ja
gar nicht, Lehrer mit zwei Kindern *Ironie*
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